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Antrag 

der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, Diana 
Stachowitz, Inge Aures, Georg Rosenthal SPD 

EU-Japan-Abkommen darf nicht hinter gesetzte 
Standards zurückfallen 

Der Landtag wolle beschließen: 

Der Landtag stellt fest, dass die bereits in der Ver-
gangenheit für die Verhandlungen zu TTIP und CETA 
vom Landtag beschlossenen roten Linien auch für das 
EU-Japan-Abkommen (JEFTA) gelten. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, sich auf 
Bundes- und Europaebene dafür einzusetzen, dass 
die auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaaten etablier-
ten Standards, wie das Vorsorgeprinzip, Sozialstan-
dards und Arbeitnehmerrechte (Kernarbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation – ILO), Ge-
sundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzstandards 
und der Schutz der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht 
unterlaufen, mit Durchsetzungsmöglichkeiten vertrag-
lich abgesichert werden und das EU-Japan-Abkom-
men nicht hinter die mit CETA gesetzten Standards 
zurückfällt. Entsprechend dürfen private Schieds-
gerichte (ISDS) nicht Teil des Abkommens sein. 

Darüber hinaus setzt sich die Staatsregierung im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten für größtmögliche Trans-
parenz und die Veröffentlichung von Verhandlungsdo-
kumenten ein, um eine öffentliche Diskussion auf der 
Grundlage von Inhalten zu ermöglichen. 

Die Staatsregung wird aufgefordert, dem Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regio-
nale Beziehungen zu berichten, ob und inwieweit sie 
die Einhaltung der oben genannten Standards im EU-
Japan-Abkommen gegeben sieht. 

Begründung: 

Die Diskussionen um die Inhalte beispielsweise zu 
dem EU-Kanada-Abkommen (CETA) auf allen politi-
schen und gesellschaftlichen Ebenen haben deutlich 
gemacht, welche Standards es bei der neuen Genera-
tion von Handelsabkommen auf EU-Ebene einzuhal-
ten gilt. 

In den Verhandlungen mit internationalen Handels-
partnern, die ebenfalls auf die Durchsetzung ihrer 
Interessen pochen, ist es wichtig – auch auf Landes-
ebene – immer wieder deutlich zu machen, dass da-
bei nicht hinter bereits gesetzte Standards zurückge-
fallen werden darf – dies gilt auch für das EU-Japan-
Abkommen. 

Eine Stellungnahme der Staatsregierung zur Einhal-
tung der etablierten Standards im EU-Japan-Abkom-
men soll auch der Information der bayerischen Bürge-
rinnen und Bürger dienen. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie 
regionale Beziehungen 

Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Diana Stachowitz, Inge Aures u.a. SPD 
Drs. 17/17506 

EU-Japan-Abkommen darf nicht hinter gesetzte Standards zu-
rückfallen 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen durch-
geführt werden: 
 

1. Im zweiten Absatz wird nach dem Wort „sich“ das Wort „wei-
terhin“ eingefügt.  

2. Der dritte Absatz wird wie folgt gefasst: 
„Darüber hinaus wird die Staatsregierung aufgefordert, sich 
weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten für größtmögliche 
Transparenz und die Veröffentlichung von Verhandlungsdo-
kumenten einzusetzen, um eine öffentliche Diskussion auf der 
Grundlage von Inhalten zu ermöglichen.“ 

Berichterstatter: Hans-Ulrich Pfaffmann 
Mitberichterstatterin: Mechthilde Wittmann 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Bundes- und Europaan-
gelegenheiten sowie regionale Beziehungen federführend zu-
gewiesen. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infra-
struktur, Bau und Verkehr, Energie und Technologie hat den 
Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 62. Sit-
zung am 4. Juli 2017 beraten und e i n s t im m i g  mit den in 
I. enthaltenen Änderungen Zustimmung empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Wirtschaft und Medien, Infrastruktur, Bau 
und Verkehr, Energie und Technologie hat den Antrag in sei-
ner 71. Sitzung am 28. September 2017 mitberaten und e i n -
s t im m i g  der Beschlussempfehlung des federführenden 
Ausschusses zugestimmt. 

Dr. Franz Rieger 
Vorsitzender 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hans-Ulrich Pfaffmann, 
Diana Stachowitz, Inge Aures, Georg Rosenthal 
SPD 

Drs. 17/17506, 17/18561 

EU-Japan-Abkommen darf nicht hinter gesetzte 
Standards zurückfallen 

Der Landtag stellt fest, dass die bereits in der Ver-
gangenheit für die Verhandlungen zu TTIP und CETA 
vom Landtag beschlossenen roten Linien auch für das 
EU-Japan-Abkommen (JEFTA) gelten. 

Die Staatsregierung wird daher aufgefordert, sich wei-
terhin auf Bundes- und Europaebene dafür einzuset-
zen, dass die auf EU-Ebene und in den Mitgliedstaa-
ten etablierten Standards, wie das Vorsorgeprinzip, 
Sozialstandards und Arbeitnehmerrechte (Kernarbeits-
normen der Internationalen Arbeitsorganisation – ILO), 

Gesundheits-, Umwelt- und Verbraucherschutzstan-
dards und der Schutz der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge nicht unterlaufen, mit Durchsetzungsmöglichkeiten 
vertraglich abgesichert werden und das EU-Japan-Ab-
kommen nicht hinter die mit CETA gesetzten Stan-
dards zurückfällt. Entsprechend dürfen private Schieds-
gerichte (ISDS) nicht Teil des Abkommens sein. 

Darüber hinaus wird die Staatsregierung aufgefordert, 
sich weiterhin im Rahmen ihrer Möglichkeiten für 
größtmögliche Transparenz und die Veröffentlichung 
von Verhandlungsdokumenten einzusetzen, um eine 
öffentliche Diskussion auf der Grundlage von Inhalten 
zu ermöglichen. 

Die Staatsregung wird aufgefordert, dem Ausschuss 
für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie regio-
nale Beziehungen zu berichten, ob und inwieweit sie 
die Einhaltung der oben genannten Standards im EU-
Japan-Abkommen gegeben sieht. 

Die Präsidentin 

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe den Tagesordnungspunkt 2 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme des jeweils maßgeblichen Ausschussvotums entsprechend 

der aufgelegten Liste einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen. – Ich sehe 

bei der CSU nur zögerliche Zustimmung. –

(Volkmar Halbleib (SPD): Die sind noch beim geordneten Übergang, Herr Präsi­

dent! – Heiterkeit bei der SPD)

Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und von BÜND­

NIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. Stimmenthaltungen? – Auch keine. 

Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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